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§7
Diese Verordnung tritt am 1. Januar 1959 in Kraft

Berlin, den 16. Oktober 1958

Der Ministerrat 
der Deutschen Demokratischen Republik

Der Staatssekretär 
für Erfassung und Aufkauf 

Der Ministerpräsident landwirtschaftlicher Erzeugnisse 
G r o t e w o h l  K o c h

Preisanordnung Nr. 505/2*.
— Anordnung über die Preisbildung für Rohholz 

und Rinden —

Vom 17. September 1958

§ 1
(1) Die in der Preisanordnung Nr. 505 vom 24. No

vember 1955 — Anordnung über die Preisbildung für 
Rohholz und Rinden — (Sonderdruck Nr. 135 des Ge
setzblattes, Ber. GBl. I 1956 S. 251) aufgeführten Waren
nummern werden aufgehoben.

(2) An die Stelle der aufgehobenen treten die Waren
nummern des Allgemeinen Warenverzeichnisses.

§ 2
Diese Preisanordnung tritt mit ihrer Verkündung in 

Kraftj

Berlin, den 17; September 1958

Der Minister für Land- und Forstwirtschaft
I. V.: S k o d o w s k i 

Staatssekretär
"• PAO Nr, 505/1 (GBl; I 1957 S. 654)

Dritte Durchführungsbestimmung* 
i zum Gesetz zur Änderung der Besteuerung 

der privaten Wirtschaft.

Vom 6. Oktober 1958

Auf Grund des § 8 des Gesetzes vom 28. Mai 1958 
zur Änderung der Besteuerung der privaten Wirtschaft 
(GBl. I S. 449) wird im Einvernehmen mit der Staat
lichen Plankommission folgendes bestimmt;

§ 1
(1) Betriebe mit staatlicher Beteiligung und private 

Industriebetriebe (Einzelunternehmen und Personen
gesellschaften), die buchmäßig bereits abgeschriebene 
Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens 
nutzen, können den in der Zeit vom 1. Juli 1958 bis 
31. Dezember 1960 erzielten Gewinn zum Ausgleich des 
mit der Nutzung verbundenen Wertverzehrs um zu
sätzliche Abschreibungen mindern, wenn die Betriebe 
zu einem der folgenden Wirtschaftszweige gehören:

a) Gewinnung und Bearbeitung von natürlichen Stei
nen und Erden (Wirtschaftszweig 251),

• 2. DB (GBl. I a 510)

b) Herstellung von Ziegelei- und anderen grobkera
mischen Erzeugnissen (Wirtschaftszweig 253),

c) Herstellung von künstlichen Steinerzeugnissen 
(Wirtschaftszweig 254).

(2) Die Bestimmungen der §§ 3 bis 7 der Neunten 
Durchführungsbestimmung vom 18. Januar 1954 zur 
Verordnung zur Änderung der Besteuerung und zur 
Senkung des Einkommensteuertarifs (GBl. S. 105), der 
§§ 44 bis 54 der Anordnung vom 24. Januar 1957 über 
die Steuerveranlagung der privaten Wirtschaft und der 
Genossenschaften — Veranlagungsrichtlinien 1956 — 
(Sonderdruck Nr. 235 des Gesetzblattes) und des § 3 
der Anordnung vom 2. August 1957 zur Änderung der 
Anordnung über die Steuerveranlagung der privaten 
Wirtschaft und der Genossenschaften — Veranlagungs
richtlinien 1956 — (GBl. I S. 454) gelten für die In
anspruchnahme zusätzlicher Abschreibungen in den Be
trieben, die unter Abs. 1 fallen, weiter.

§ 2
Die Verwendung der auf dem Wertersatzkonto für 

die Zeit vom 1. Juli 1958 bis 31. Dezember 1960 an
gesammelten Mittel zu den im § 4 Abs. 1 der Neun
ten Durchführungsbestimmung vom 18. Januar 1954 ge
nannten Zwecken muß bis spätestens 30. Juni 1961 er
folgen. Die bis zu diesem Termin nicht verwendeten 
Beträge sind entsprechend der Regelung für die frei
willige Auflösung der Wertersatzrücklage gemäß § 6 
Abs. 4 der Neunten Durchführungsbestimmung vom
18. Januar 1954 gewinnerhöhend zu behandeln.

§ 3
Diese Durchführungsbestimmung tritt mit ihrer Ver

kündung in Kraft.

Berlin, den 6. Oktober 1958

Der Minister der Finanzen 
R u m p f

Anordnung
über die Zulassung von Produktionsgenossen

schaften des Handwerks zum genossenschaftlichen 
Arbeiterwohnungsbau.

Vom 29. September 1958

Zur weiteren Förderung der Produktionsgenossen
schaften des Handwerks wird im Einvernehmen mit 
der Staatlichen Plankommission und nach Anhören des 
Bundesvorstandes des Freien Deutschen Gewerkschafts
bundes folgendes angeordnet:

§ 1
(1) Angehörige einer Produktionsgenossenschaft des 

Handwerks können Mitglied einer von Arbeitern und 
Angestellten gegründeten Arbeiterwohnungsbaugenos
senschaft (AWG) werden, wenn sich die Produktions
genossenschaft des Handwerks der Vereinbarung der 
Betriebe gemäß § 1 Abs. 2 Buchst, e der Verordnung 
vom 14. März 1957 über die Arbeiterwohnungsbau-


